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A. Einleitung

I. Hinführung

Der 2. Mai 1901 bildet den Endpunkt einer langen Debatte in der Ge-
schichte des deutschen Privatversicherungswesens. Gegenstand dieser 
Debatte war die Frage um die Etablierung einer „Versicherungsaufsicht“. 
Mit Erlass des „Reichsgesetzes über die privaten Versicherungsunterneh-
mungen“ wurde die Entscheidung zugunsten des Prinzips der Konzessi-
onierung und materiellen Staatsaufsicht getroffen.1 Der Streit über eine 
mögliche Verstaatlichung oder schrankenlose Liberalisierung des Privat-
versicherungswesens sollte durch das Versicherungsaufsichtsgesetz somit 
zunächst ein Ende finden.

Eine erhebliche Zeitspanne verging seit dem ersten Ringen um eine 
einheitliche bundes- bzw. reichsgesetzliche Regelung auf dem Gebiet der 
Versicherungsaufsicht.2 Der Grundstein dazu wurde bereits im Jahr 1867 
gelegt, als durch die Verfassung des Norddeutschen Bundes die Kompe-
tenz für das Versicherungswesen auf den Bund übertragen wurde.3 Die-
se Regelung fand im Jahr 1871 Eingang in die Reichsverfassung.4 Nach 
Eröffnung der Rundschreiben des damaligen Reichskanzlers Bismarck 
vom 4. August 1879 sowie 17. November 1881, denen bei der Ausarbei-
tung eines Gesetzesentwurfes Beachtung geschenkt werden sollte5 und 
in denen dieser objektive Punkte für einen solchen Entwurf statuierte, 
schien der Weg für eine baldige reichseinheitliche Regelung bereitet zu 
sein. Insbesondere nachdem der damalige Referent für das Gewerbewe-
sen im Reichs amt des Inneren und spätere Präsident des Reichsversiche-
rungsamts, Tonio Bödiker6 (1843–1907), zu Beginn des Jahres 1883 einen 

1 Siehe hierzu näher Kapitel B. Aufsicht in den Einzelstaaten.
2 Zur geschichtlichen Entwicklung der Reichsgesetzgebung vgl. Hagen, Reichsge-

setz über die privaten Versicherungsunternehmungen, S. 1 ff.
3 Verfassung des Norddeutschen Bundes 1867, zitiert nach Huber, Dokumente zur 

deutschen Verfassungsgeschichte, Bd. 2, 3. Aufl. 1986, Dok. Nr. 198, S. 272 ff.
4 Deutsches Reichsgesetzblatt 1871, S. 63 ff.
5 Büchner in: Rohrbeck, 50 Jahre materielle Versicherungsaufsicht, 1. Bd., S. 1, 12.
6 Bödiker, Tonio: Seit 1881 Vortragender Rat im Reichsamt des Inneren, war er für 

das Gewerbe- und Versicherungswesen zuständig. 1881/82 formulierte Bödiker das 
Reichsversicherungsgesetz, das die privaten Versicherungen seit 1901 unter staatliche 
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Entwurf für ein solches Gesetz vorlegte, rückte die ersehnte Regelung 
in greifbare Nähe. Die Beratungen zu diesem Entwurf erstreckten sich 
über die Jahre 1883 bis 1887.7 Intensive Diskussionen, vor allem mit Sach-
verständigen der verschiedenen Versicherungszweige, begleiteten den 
Entwurf.8 Doch nach Ende dieser Diskussionsphase blieb er unbeachtet 
liegen. Selbst sein Verfasser wusste nicht, aus welchen Gründen der Ent-
wurf das tagespolitische Geschehen nicht länger prägte, sondern vielmehr 
verschwand.9

Es vergingen weitere 13 Jahre bis es zur Veröffentlichung eines ersten 
Regierungsentwurfes im Jahr 1896 kam. Diesem lag die Arbeit Bödikers 
im Wesentlichen zugrunde.10 Doch auch das im Jahre 1885 in der Schweiz 
erlassene Versicherungsaufsichtsgesetz diente den Redakteuren des Ent-
wurfes als Grundlage.11 Nach einer kontroversen Debatte über diese Kon-
zeption nahm das Reichs-Amt des Inneren sodann weitere Änderungen 
vor, die dazu führten, dass die so abgeänderte Fassung im Sommer 1900 
durch den Bundesrat angenommen wurde.12 Am 14. November 1900 wur-
de dieser sog. zweite Regierungsentwurf dem Reichstag eröffnet, der die-
sen sogleich an eine 21-köpfige Kommission überwies.13 Am 2. Mai 1901 
wurde dieser Kommissionsentwurf dann schließlich durch den Reichstag 
angenommen.14

Zentraler Punkt des Entwurfes war die Errichtung einer Aufsichtsbe-
hörde mit einer „materiellen Staatsaufsicht“.15 1901 nahm das „Kaiserli-
che Aufsichtsamt für Privatversicherungen“ seine Tätigkeit auf und löste 
weitgehend die einzelstaatlichen Aufsichtsmodelle ab. Die Kontroverse 

Aufsicht stellte. Als Präsident des Reichsversicherungsamtes (seit 1884) setzte Bödiker 
die Organisation der Berufsgenossenschaft durch. 1897 wurde er Generaldirektor, 
1903 Aufsichtsrat der Firma Siemens & Halske (Deutsche Biographische Enzyklopädie 
(DBE), hrsg. von Walther Killy, unter Mitarb. von Dietrich von Engelhardt, Wolfram 
Fischer, Franz Georg Kaltwasser (u. a.). Bd. 1 Aachen – Boguslawski, München – New 
Providence – London – Paris 1995, S. 613).

7 Tigges, Geschichte und Entwicklung der Versicherungsaufsicht, S. 77.
8 Bödiker, Reichsversicherungs-Gesetzgebung, S. 41.
9 Bödiker, Reichsversicherungs-Gesetzgebung, S. 41.
10 Moldenhauer, Aufsicht, S. 17; Tigges, Geschichte und Entwicklung der Versiche-

rungsaufsicht, S. 79.
11 Koch, Der schweizerische Beitrag zur Entwicklung des Versicherungswesens, 

VW 1985, S. 310, 316; Koch, Der Weg zur einheitlichen Staatsaufsicht über Versiche-
rungsunternehmen in Deutschland, in: Müller/Golz/Washausen, 100 Jahre materielle 
Versicherungsaufsicht, S. 5, 17.

12 Büchner in: Rohrbeck, 50 Jahre materielle Versicherungsaufsicht, 1. Bd., S. 1, 15.
13 Moldenhauer, Aufsicht, S. 18.
14 Bundesaufsichtsamt für das Versicherungs- und Bausparwesen, Motive, S. 303.
15 Entwurf eines Gesetzes über die privaten Versicherungsunternehmungen, in: 

Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Deutschen Reichstages 10. Le-
gislaturperiode Session 1900/03, Bd. 11, Berlin 1900, Aktenstück Nr. 5, S. 154, 173.
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um das Verhältnis „Markt – Staat“ wurde damit für den Bereich der Ver-
sicherungsaufsicht vorerst entschieden.16

II. Fragestellung

Das Reichsgesetz über die privaten Versicherungsunternehmungen wirft 
also die Frage auf, warum gerade das Modell der materiellen Staatsauf-
sicht für den Versicherungsmarkt gewählt wurde. Denn zur Bewältigung 
etwaiger Probleme auf dem Versicherungsmarkt standen wenigstens zwei 
Alternativen zur Auswahl: Verstaatlichung oder Liberalisierung des Ver-
sicherungsmarktes.17

Gerade in den 1880er Jahren schienen die Weichen eher in Richtung 
Verstaatlichung des Versicherungswesens gestellt.18 Damit wäre es nicht 
nur bei einer aufsichtsrechtlichen Regelung geblieben. Versicherung, als 
Element der Daseinsfürsorge, glaubten die Vertreter dieser Idee aus-
schließlich durch den Staat selbst regeln zu können. Einzig der Staat könne 
Gewähr für seriöses Wirtschaften bieten und die finanziellen Herausfor-
derungen bewältigen, die dieser ständig wachsende Wirtschaftszweig mit 
sich brachte. An dieser Stelle sei lediglich Adolph Wagner19 (1835–1917) als 
wohl bekanntester Vertreter dieses Gedankens genannt. Trotz eines poli-
tisch derart mächtigen Befürworters wurde die Idee der Verstaatlichung 
der Versicherungswirtschaft nicht realisiert.

Dieser einen „extremen“20 Auffassung stand eine grundverschiedene 
gegenüber: Durch sie wurde die Forderung nach der Liberalisierung des 
Versicherungsmarktes erhoben. Danach sollte der Markt frei von staatli-
chen Eingriffen, durch natürliche Auslese, unseriöse Unternehmen vom 
gemeinsamen Spielfeld verdrängen. Das Marktgleichgewicht sollte durch 
das freie Spiel der Kräfte hergestellt werden. Verfechter der Idee eines frei-
en Marktes waren insbesondere die Teilnehmer des volkswirtschaftlichen 

16 Hierzu siehe insbesondere Kapitel Verstaatlichung.
17 Hierzu auch Tigges, Geschichte und Entwicklung der Versicherungsaufsicht, 

S. 1.
18 Vgl. hierzu insgesamt Kapitel D.
19 Wagner, Adolph: Wagner wurden in raschem Aufstieg 1858 Prof. der National-

ökonomie in Wien, 1864 in Dorpat, 1868 in Freiburg und 1870 in Berlin. Er war neben 
Schmoller der führende deutsche Nationalökonom seiner Zeit. Wagner unterschied 
sich von Schmoller trotz des Zusammengehens in sozialpolitischen Fragen durch eine 
stärkere staatssozialistische Einstellung und eine aktivere politische Betätigung (vgl. 
ausführlich Franz in: Rößler/Franz, Biographisches Wörterbuch zur Deutschen Ge-
schichte, Bd. 3: S-Z, München 1975, S. 3009 f.).

20 Begriff der sich gegenüberstehenden „Extreme“ bei Tigges gefunden, vgl. Ge-
schichte und Entwicklung der Versicherungsaufsicht, S. 1.
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Kongresses 186121 sowie 187522. Gerade der zuletzt genannte Kongress 
forderte den Staat zu völliger Zurückhaltung auf dem Gebiet der Versi-
cherungswirtschaft auf.23

Weder das eine noch das andere Extrem konnte sich am Ende durch-
setzen. Stattdessen wurde mit Errichtung des Aufsichtsamts der mögli-
cherweise „bequeme“ Mittelweg beschritten.24 Welches Motiv veranlasste 
den Gesetzgeber dazu, ein Modell einzuführen, das sich in die Nische 
zwischen zwei Extreme fügt?

III. These

Zur Begründung der Entscheidung des Gesetzgebers für die materielle 
Staatsaufsicht wird die folgende These gebildet:

Die Etablierung des Versicherungsaufsichtsgesetzes von 1901 zielte auf 
die Überwindung einer Vertrauenskrise auf dem Versicherungsmarkt zur 
Ermöglichung eines chancengleichen Wettbewerbs ab, gerade auch im In-
teresse der Versicherungsnehmer, und war dabei Ausdruck eines gewan-
delten staatlichen Aufgabenverständnisses. Der Weg zum Versicherungs-
aufsichtsgesetz war hierbei jedoch bereits durch eine historische Tradition 
der einzelstaatlichen Aufsichtsmodelle geebnet.

Diese These beinhaltet die folgenden fünf Aspekte, deren Zusammen-
wirken zur Einführung einer materiellen Versicherungsaufsicht führte.

Dazu im Einzelnen:

(1) Der Aspekt der Krise
Ausschlaggebend für die Errichtung und Einrichtung einer Behörde 
könnte eine Krise auf dem Versicherungsmarkt gewesen sein, die den Ge-
setzgeber zu der Überzeugung führte, dass der Markt nicht in der Lage 
ist, das Gemeingut Versicherung adäquat anzubieten. Das die Krise auslö-
sende Moment könnte dabei in erster Linie der Verlust von Vertrauen der 
Versicherungsnehmer in die Versicherungsunternehmen darstellen. Eine 
solche Krise könnte unabhängig von der tatsächlichen wirtschaftlichen 
Situation auf dem Versicherungsmarkt bestanden haben.

21 Vgl. ausführlicher m. w. N. Tigges, Geschichte und Entwicklung der Versiche-
rungsaufsicht, S. 54 ff.

22 Vgl. ausführlicher m. w. N. Tigges, Geschichte und Entwicklung der Versiche-
rungsaufsicht, S. 65 ff.

23 Vgl. Tigges, Geschichte und Entwicklung der Versicherungsaufsicht, S. 65.
24 Vgl. hierzu auch Tigges, Geschichte und Entwicklung der Versicherungsaufsicht, 

S. 1, 2.
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(2) Der Aspekt der Förderung des Wettbewerbs
Das Reichsgesetz über die privaten Versicherungsunternehmungen 
schaffte eine einheitliche Grundlage für den Wettbewerb der Versiche-
rungsunternehmungen. Durch die Einführung des Gesetzes kam es zur 
Abschaffung der unterschiedlichen einzelstaatlichen Konzessionspflich-
ten und somit zur Schaffung gleicher Zugangsvoraussetzungen eines jeden 
reichsweit agierenden Unternehmens. Ziel könnte damit die Förderung 
chancengleichen Wettbewerbs gewesen sein.

(3) Der Aspekt des Versichertenschutzes
Ein weiterer Grund für die Einrichtung der Versicherungsaufsicht könnte 
das Bestreben gewesen sein, etwaige Ungleichgewichte der Vertragspart-
ner zu beseitigen. Die Behörde als Instrument der Überwachung des freien 
Marktes sollte danach das Ungleichgewicht, welches zwischen dem Versi-
cherungsnehmer und dem Unternehmen bestand, zugunsten des besseren 
Schutzes der Versicherungsnehmer aufheben oder zumindest reduzieren, 
um so beispielsweise Informationsdefizite bei Vertragsschluss verhindern 
zu können.

(4) Der Aspekt eines gewandelten staatlichen Aufgabenverständnisses
Der Staat erbringt Leistungen nicht selbst, sondern gewährleistet die 
Leistungserbringung durch Dritte, beispielsweise private Akteure.25 Es 
bedarf keines staatlichen Unternehmens selbst zur Leistungserbringung, 
sondern lediglich einer Behörde, die den Markt „überwacht“.26 Der Staat 
beschränkt sich also auf die Kontrolle des Marktes, um dessen Funktio-
nieren zu gewährleisten.27 Da der Staat diese Verantwortung erst 34 Jahre 
nach Überantwortung derselben durch Art. 4 der Verfassung des Nord-
deutschen Bundes28 bzw. später der Reichsverfassung29 übernahm, könn-
te der Wandel vom Verständnis der Staatsaufgaben mithin Impuls für die 
Einführung der Versicherungsaufsicht gewesen sein.

(5) Der Aspekt einer aufsichtsrechtlichen Tradition
Maßgeblichen Einfluss auf die Entscheidung für das Behördenmodell 
könnte auch der Gedanke der reichsweiten Rechtsvereinheitlichung ge-

25 Schmoeckel, Regulierung, in: http://www.forhistiur.de/zitat/0902schmoec k el. 
 htm, Rn. 67, zuletzt 07. 03. 13.

26 Schmoeckel, Regulierung, in: http://www.forhistiur.de/zitat/0902schmoeckel.
htm, Rn. 67, zuletzt 07. 03. 13.

27 Schmoeckel, Regulierung, in: http://www.forhistiur.de/zitat/0902schmoeckel.
htm, Rn. 67, zuletzt 07. 03. 13.

28 Verfassung des Norddeutschen Bundes 1867, zitiert nach Huber, Dokumente zur 
deutschen Verfassungsgeschichte, Bd. 2, 3. Aufl. 1986, Dok. Nr. 198, S. 272 ff.

29 Deutsches Reichsgesetzblatt 1871, S. 63 ff.
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habt haben. Der Gesetzgebungsprozess bzgl. des Reichsgesetzes über die 
privaten Versicherungsunternehmungen fiel in einen Zeitraum, in dem im 
Deutschen Reichsgebiet die Reichseinheit und Rechtseinheit angestrebt 
wurde. Dieser Vereinheitlichungsgedanke, so die Annahme, könnte im 
Versicherungsrecht seinen Niederschlag gefunden haben. Vereinheitli-
chung vollzog sich hier in dem Sinne, dass zuvor unterschiedliche Auf-
sichtsmodelle der Einzelstaaten zu einem vereint wurden. Anknüpfend an 
die durch die einzelstaatliche Gesetzgebung begründete Aufsichtstraditi-
on kam es zur Modifikation der einzelnen Aufsichtsmodelle, die dann in 
die Form der materiellen Staatsaufsicht mündeten.

IV. Erläuterung des Gegenstands der Arbeit

1. Regulierungstypische Phänomene als Rechtfertigung für die 
Einführung der Versicherungsaufsicht?

a) Vorbemerkung

Ziel der Arbeit ist es, die Einführung der Versicherungsaufsicht zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten. Den 
Ansatzpunkt hierfür bildet das Verhältnis von Recht und Wirtschaft30, 
welches bei der Untersuchung der Gründe für die Etablierung der Ver-
sicherungsaufsicht vorliegend von besonderem Interesse ist. Diesem Ver-
hältnis liegt die Annahme zugrunde, dass das Vorhandensein wirtschaft-
licher Probleme stets die Suche nach einer rechtlichen Lösung bedingt. 
Allgemeiner formuliert bedeutet dies, dass rechtliche Lösungen somit 
auf einem Krisenmoment fußen. So modifiziert lässt sich der Gedanke 
auch für den Bereich der Versicherungsaufsicht nutzbar machen. Denn es 
liegt die Vermutung nahe, dass der Versicherungsmarkt zwar nicht an ei-
ner wirtschaftlichen Krise krankte, aber gegen einen Mangel oder auch 
den Verlust von für das gedeihliche Wachstum der Versicherungsbranche 
zwingend notwendigem Vertrauen kämpfen musste.

In neuerer Zeit gilt das Rechtsgebiet der Regulierung als phänotypisch 
für das Geflecht bzw. Spannungsfeld von „Recht und Wirtschaft“. Bei 
näherem Hinsehen zeigen sich markante Ähnlichkeiten zwischen dem 
Bereich des Regulierungsrechts und dem der Versicherungsaufsicht. Die 
Ähnlichkeit wird dabei schon durch einen Vergleich der Ziele beider 
Rechtsgebiete deutlich. Der Gesetzgeber beabsichtigte mit der Einfüh-
rung der Versicherungsaufsicht die Schaffung von Regelungen für ein 

30 Zu dem Verhältnis Recht und Wirtschaft vgl. Schmoeckel, Rechtsgeschichte der 
Wirtschaft, S. 16 ff.
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besseres Funktionieren des bereits etablierten Versicherungsmarktes. Die 
Regelungen zielten dabei nicht allein auf eine Stärkung der Stellung der 
Versicherten, sondern berücksichtigten auch die Interessen der Versiche-
rungsunternehmen. Letztlich sollten die Regelungen der Überwindung 
der dem privaten Versicherungswesen entgegenstehenden Hindernisse 
dienen. Die These kann daher möglicherweise auf eine Kernaussage re-
duziert werden: Der Gesetzgeber strebte durch die Etablierung des Re-
gelwerks von 1901 danach, die Fesseln des privaten Versicherungswesens 
aufzubrechen, d. h. durch gesetzliche Regelungen Freiheit zu bewirken. Es 
ging um das Austarieren des richtigen Verhältnisses von freiem Wettbe-
werb und staatlicher Intervention. Das Prinzip „Freiheit durch gesetzliche 
Normierung“31 bestimmt als Leitgedanke nicht nur das Versicherungs-
aufsichtsrecht, sondern ebenso den Bereich der Regulierung. Auch hier 
gilt es für die dem Regulierungsrecht unterworfenen Wirtschaftssektoren, 
ein ausgewogenes Verhältnis zwischen staatlichen Eingriffen und einem 
von gesetzlichen Regelungen emanzipierten Wettbewerb zu schaffen.32

Die Akzeptanz staatlicher Eingriffe misst sich typischerweise an der 
Notwendigkeit selbiger. Der Dualismus von Markt und Staat33 löst sich 
nur dann zugunsten von Letzterem auf, wenn der Verlust der Marktmacht 
durch die Etablierung rechtlicher Rahmenbedingungen bedingt ist. Staat-
liches Handeln bedarf mithin einer Rechtfertigung.

Im Bereich der Regulierung34 bedingen und rechtfertigen wenigstens 
zwei Fallkonstellationen gesetzgeberisches Handeln. Dabei handelt es 
sich um eine Synthese aus wirtschaftlichen und juristischen Motiven –
nicht zuletzt resultierend daraus, dass sich Regulierung im Spannungsfeld 
zwischen Wirtschaft und Recht bewegt. Im Bereich der Ökonomik, ins-

31 Vgl. zum Stichwort „begrenzte Freiheit“ Hofer, Freiheit ohne Grenzen, S. 279 ff.
32 Vgl. hierzu Sinn und Zweck der Regulierung bei Samuel Klaus, De-/ Regulierung. 

Eine juristische Begriffsanalyse unter Einbezug der Systemtheorie, Rn. 113 (http://
www.samuelklaus.ch/fileadmin/user_upload/PDF/07-05_klaus_deregulierung _ 
begriffsanalyse.pdf), zuletzt 07. 03. 13).

33 Vgl. hierzu auch Pies, Ordnungspolitik, S. 122.
34 Der Begriff der Regulierung ist in der heutigen Zeit sehr umstritten und Diskus-

sionen um die Begrifflichkeit spielen sich vornehmlich im Bereich der Netzsektoren 
ab (vgl. Ruffert in: Fehling/Ruffert, § 7 Rn. 44 ff., der die Bedeutung der Netzwirt-
schaften als sog. Referenzgebiet für die Begriffsfindung näher erläutert). Eine ein-
heitliche Definition lässt sich nur schwer finden. Regulierung ist zum einen jegliches 
normgesteuertes Verhalten, zum anderen nur dort anzutreffen, wo es darum geht, die 
wirtschaftlich negativen Folgen verursacht durch natürliche Monopole (zu diesem 
Begriff vgl. Leschke, in: Fehling/Ruffert, § 6 Rn. 54) aufzufangen (vgl. Ruffert Begriff, 
in: Fehling/Ruffert, § 7 Rn. 19; Schmoeckel, Regulierung, in: http://www.forhistiur.de 
/zitat/0902schmoeckel.htm, Rn. 12 ff., zuletzt 07. 03. 13). Für die vorliegende Arbeit 
soll aber gerade nicht auf den umstrittenen Begriff der Regulierung abgestellt werden, 
sondern vielmehr auf die Phänomene, die Regulierung in Form staatlichen Eingreifens 
in das Marktgeschehen bedingten.
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besondere der Institutionenökonomik35, gestattet das Vorhandensein des 
Phänomens des Marktversagens36 gesetzgeberisches Handeln.37 Aus Sicht 
des Rechts, insbesondere aus staatsrechtlicher oder verwaltungsrechtli-
cher Perspektive, bedingt der Wandel vom Verständnis der Staatsaufgaben 
bzw. das gewandelte Verständnis von Verantwortungsteilung zwischen 
privaten und öffentlichen Akteuren die Notwendigkeit staatlichen Han-
delns – als Antwort auf eine bestehende Gewährleistungsverantwortung 
des Staates.38

Damit werden zwei Mechanismen aufgezeigt, die Motivation und Le-
gitimation gesetzgeberischen Handelns darstellen. Ob diese auch für die 
Einführung des Versicherungsaufsichtsgesetzes ausschlaggebend waren 
und mithin eine Neubewertung dieser rechtfertigen, ist Gegenstand der 
vorliegenden Untersuchung.

Spiegeln sich der Aspekt des Marktversagens und derjenige eines ge-
wandelten staatlichen Aufgabenverständnisses auch in der Beantwortung 
der Frage nach dem Warum der Einführung der materiellen Versiche-
rungsaufsicht wider? Die oben aufgestellte These artikuliert eben diese 
Annahme. Verifiziert sich diese, führt dies dazu, dass sich die Einfüh-
rung der Versicherungsaufsicht im Jahr 1901 aufgrund eines modernen 
Ansatzes, dessen Ursprung im Regulierungsrecht liegt, neu erklären 
und begreifen sowie zugleich aufzeigen lässt, dass das Regulierungsrecht 
historische Wurzeln aufweist. Dieser Gedanke soll im Folgenden weiter 
ausgeführt werden.

35 Erläuterung des Begriffs bei Cremer in: Fehling/Ruffert, § 5 Rn. 92 f.; zur ‚Neuen 
Institutionenökonomik‘ vgl. auch die Arbeit von Richter/Furubotn, Neue Institutio-
nenökonomie; zur Geschichte der Institutionenökonomik vgl. Erlei/Leschke/Sauer-
land, Neue Institutionenökonomik.

36 Zum Begriff des Marktversagens im Bereich der Ökonomik, vgl. Leschke in: 
Fehling/Ruffert, § 6 Rn. 23 f.; Bator, Anatomy of Market Failure: in Quarterly Journal 
of Economics 1858, S. 351 ff.

37 Ruffert in: Fehling/Ruffert, § 7 Rn. 19.
38 Wallrabenstein, Versicherung im Sozialstaat, S. 243; vgl. auch Fehling, Regulie-

rung als Staatsaufgabe, in: Hill, Die Zukunft des öffentlichen Sektors, S. 91, 92.
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b) Marktversagen39

aa) Vorbemerkung

Zunächst soll das Phänomen des Marktversagens als Auslöser für staatli-
ches Eingreifen näher erläutert werden.40 Marktversagen kann dabei aus 
unterschiedlichen Situationen resultieren.41 Im Folgenden werden vier 
Beispiele einer ausführlicheren Betrachtung unterzogen, die klassische Si-
tuationen von Marktversagen abbilden. In diesen spiegeln sich die Aspekte 
eins bis drei der dieser Untersuchung zugrunde liegenden These wider.

bb) Machtungleichgewicht durch Informationsdefizite

Annahme der These ist es, dass der Staat mit der Einrichtung einer Auf-
sichtsbehörde zum Zwecke des Versichertenschutzes eine Institution 
etablieren wollte, die Informationsdefizite zu bekämpfen beabsichtigte 
(Aspekt 3).42 Der Ruf nach Maßnahmen zum Schutze des versicherungs-
suchenden Publikums erklang mit dem stetigen Anwachsen des Markt-
segments immer deutlicher. Eine wachsende Nachfrage führte zur ver-
mehrten Errichtung neuer Versicherungsunternehmungen. Es entstand 
ein hartumkämpfter Markt und es drängte sich der Eindruck auf, dass 
die Versicherten den Unternehmen zunehmend hilflos gegenüber standen. 
Eine adäquate Beurteilung der Unternehmen war dem Laien jedoch von 
Beginn an verwehrt. Eine Aufsichtsbehörde, die das Unternehmen zum 
Zeitpunkt des Markteintritts zur Einhaltung bestimmter Pflichten anhält 
und steuernd in den laufenden Geschäftsbetrieb eingreifen kann, sobald 
die Interessen des Versicherten gefährdet scheinen, versucht, eine solche 
Unterlegenheit aufgrund mangelhafter43 Information des Versicherten 
möglichst weitgehend zu vermeiden. Die Einrichtung einer Behörde und 
deren Tätigkeit sollte also verhindern, dass unvollständige Informationen 
auf den Markt gelangten, indem sie die Einhaltung von Informations-
pflichten der Unternehmen gegenüber ihren Versicherten überwacht und 
damit „Missstände“, welche durch den freien Markt nicht behoben werden 

39 Vgl. zum Begriff des Marktversagens Fn. 34.
40 Ein weiterer Regulierungsanlass im Bereich der Ökonomik ist das Staatsversa-

gen, welches hier jedoch ausgeblendet werden soll, da die darunter subsumierten Fall-
gruppen für die Untersuchung nicht zielführend sind, vgl. hierzu Ruffert in: Fehling/
Ruffert, § 7 Rn. 22 ff.

41 Allen gemeinsam ist, dass der Markt seine Funktion zur Erreichung einer allo-
kationseffizienten Güterverteilung nicht erfüllt, Ruffert in: Fehling/Ruffert, § 7 Rn. 19.

42 Dies greift den der These zugrunde liegenden 3. Aspekt des Versichertenschutzes 
auf.

43 Mangelhaft beschreibt dabei allgemein das Vorliegen von Informationsdefiziten, 
sei es aufgrund unvollständiger, auch qualitativ mangelhafter Information, oder man-
gelnder Information; vgl. auch Fritsch/Wein/Ewers, Marktversagen, S. 282 ff.
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können, vermeidet. Effektiver Verbraucherschutz44 soll hier durch staatli-
ches Handeln in Gestalt der Errichtung einer Aufsichtsbehörde gesichert 
werden, die durch entsprechendes Fachpersonal und mit der Kompetenz 
zu jederzeitigem Einschreiten im Falle von Missständen ausgestattet ist.

Der vorstehende Erklärungsansatz fußt auf einer Spielart des Marktver-
sagens, die im Bereich der Regulierung durch den Begriff der Informati-
onsasymmetrien umschrieben wird.45 Denn so kann von einer Asymmet-
rie als Regulierungsgrund gesprochen werden, wenn ein Marktteilnehmer 
gegenüber dem anderen einen Informationsvorsprung aufweist, mithin 
ein Machtungleichgewicht vorliegt.46 Das Marktgeschehen entbehrt hier 
der erforderlichen Transparenz, die für die zutreffende Beurteilung bei-
spielsweise der Qualität des Gutes sowie der Eigenschaften oder Absich-
ten eines Marktteilnehmers maßgebend ist.47

cc) Das Vorliegen ruinöser Konkurrenz

Seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts verzeichnete die Versicherungsbran-
che ein ständiges, zunächst langsames, später schnell steigendes Wachs-
tum.48 Der Wirtschaftszweig gewann auch volkswirtschaftlich erheblich 
an Gewicht. Der Abschluss von Versicherungen als offenbar lukratives 
Geschäft, das scheinbar zum raschen Geldverdienen taugte, lockte zahl-
reiche Profiteure. Der wohltätige Zweck der Versicherung rutschte dabei 
in den Hintergrund, und das Gewinnstreben der einzelnen Unternehmen 
beherrschte das Marktgeschehen. Prämiendumping sei an dieser Stelle nur 

44 Zur Erläuterung des Begriffs Verbraucherschutz vgl. ausführlich Kapitel E. 
IV. 4. a.

45 Vgl. Leschke in: Fehling/Ruffert, § 6 Rn. 60: Exemplarisch für den Bereich der 
Versicherungen sollen aus den dort aufgeführten Beispielen die folgenden zwei her-
aus gegriffen werden: Verbraucher können den Nutzen bestimmter Güter oder deren 
Qualitäten nicht richtig einschätzen (insbesondere bei Erfahrungs- oder Vertrau-
ensgütern); Versicherungen können ggf. die Risiken der Versicherungsnehmer und/
oder deren Verhalten nicht adäquat beurteilen; Fritsch/Wein/Ewers, Marktversagen, 
S. 282 ff.; vgl. auch Osetrova, Regulierung, S. 114 ff.; vgl. auch Nguyen/Molinari, 
Versicherungsaufsicht, S. 11 f. (https://www.akad.de/fileadmin/akad.de/assets/PDF/
WHL_Schriftenreihe/WHL_Schrift_Nr_09.pdf, zuletzt aufgerufen am 12. 11. 13).

46 Cremer in: Fehling/Ruffert, § 5 Rn. 110; Zweifel/Eisen, Versicherungsökonomie, 
S. 293 f.; hierzu auch Rabe, Liberalisierung, S. 35, 36 ff.

47 Vgl. hierzu auch Leschke in: Fehling/Ruffert, § 6 Rn. 60. Grundsätzlich können 
solche Informationsdefizite auch durch den Markt selbst behoben werden (vgl. Leschke 
in: Fehling/Ruffert, § 6 Rn. 63). Ist jedoch staatliches Handeln mangels marktinterner 
Lösungen gefordert, eröffnet sich ein breites Spektrum staatlicher Handlungsmöglich-
keiten: von der Auferlegung von Informationspflichten über die Festlegung bestimmter 
Marktzugangsvoraussetzungen bis hin zur Etablierung von Mindeststandards betref-
fend das Gut oder Produkt oder gar zur Einführung der Pflichtversicherung (Leschke 
in: Fehling/Ruffert, § 6 Rn. 63).

48 Vgl. hierzu Kapitel C. I. 2.
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